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Beschluss (gegen die Stimme von FDP - mut Stadtratsfraktion):

1. Finanzierung:

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt für das 

Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 215.340 Euro und für die 

Folgejahre die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 209.340 

Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 anzumelden.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/-innen 

zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und 

Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 47.308 € (40% des 

Jahresmittelbetrages).

Das Produktkostenbudget des Produktes 38522100 Wohnungsbauförderung 

erhöht sich in 2020 um 159.650 €, davon sind 159.650 € zahlungswirksam 

(Produktauszahlungsbudget).

Das Produktkostenbudget des Produktes 38111320 Beteiligungsmanagement 

erhöht sich in 2020 um 55.690 €, davon sind 55.690 € zahlungswirksam 

(Produktauszahlungsbudget).

2. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Einrichtung 

von drei Stellen und deren Besetzung beim Personal- und 

Organisationsreferat zu veranlassen.

3. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die unter Ziffer 

2.3 des Vortrages dargestellten Büroraumflächenbedarfe bei Bedarf 

gegenüber dem Kommunalreferat anzumelden, sobald weitere 

Büroraumflächen zugewiesen werden sollen. 
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4. Die unter Ziffer 2 des Vortrages dargestellten Aufgaben erfolgen in enger 

Abstimmung mit dem Kommunalreferat. Beide Referate sind aufgerufen, sich 

jeweils bestmöglich bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben zu 

unterstützen, um das städtische Ziel, die Schaffung von preiswertem 

Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu verwirklichen. 

5. Der Stadtrat wird hinsichtlich der planerisch-konzeptionellen Stellen nach 

Ablauf von 3 Jahren nach Stellenbesetzung erneut befasst, wobei die 

tatsächlich erreichten Effekte und Ziele darzustellen sowie zu begründen ist, 

ob und ggf. in welchem Umfang die zusätzlichen Stellen dauerhaft benötigt 

werden.


